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Anerkennung für internationale Pflegefachkräfte vereinfachen 

– mit der Kompetenzvermutung – 

 

Die Pflege in Deutschland ist längst zu einem erheblichen Anteil auf die Anwerbung und Anerken-
nung von internationalen Pflegefachpersonen angewiesen. Die Zahlen aus aktuellen Erhebungen 
zum zukünftigen Bedarf an Pflegekräften machen dies mehr als deutlich:  
 

• In den nächsten 10 Jahren müssen in fast jedem Bundesland mehr als 20% Personal 
ersetzt werden, um die altersbedingt Ausscheidenden zu ersetzen. Dies entspricht etwa 
250.000 Personen. Der zusätzliche Bedarf an professionell Pflegenden, der durch den An-
stieg der pflegebedürftigen Personen entsteht, ist dabei nicht berücksichtigt. (Quelle DAK-
Pflegereport 2024)  

• Bis zum Jahre 2030 werden zudem noch 180.000 zusätzliche Fach- und Hilfskräfte in der 
Pflege benötigt. (Quelle BARMER-Pflegereport 2023)  

• Bis zum Jahr 2030 steigt die Zahl der Pflegebedürftigen auf bis zu 6,1 Mio. (Quelle 
Statistisches Bundesamt)  

 
Gleichzeitig gelingt es nur in einem unzureichenden Maße und vor allem quantitativ spürbar, aus-
ländische Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen einzusetzen. Die behördlichen Berufsanerken-
nungsverfahren im reglementierten Bereich Pflegeberufe der zuständigen Stellen in den Bun-
desländern sind immer noch die größte Hürde beim Einsatz von mehr qualifizierten Fachkräf-
ten in der ambulanten und stationären Pflege. So weist das aktuelle BIBB-Anerkennungsmonito-
ring aus, dass 62% der Antragsstellenden aus Drittstaaten Ausgleichsmaßnahmen durchführen 
müssen und die durchschnittliche Dauer zwischen Auflage zur Durchführung einer Ausgleichsmaß-
nahme und dem endgültigen Bescheid im Jahr 2023 bei 500 Tagen lag.1 
 
Auch durch die neuen Regelungen im Pflegestudiumstärkungsgesetz von Ende 2023 wurden die 
Anerkennungsverfahren nicht durchgreifend vereinfacht oder beschleunigt. Dies ist strukturell durch 
den Personalmangel in den Anerkennungsbehörden und die unzureichende Digitalisierung bedingt. 
Auch die neue Möglichkeit eines Verzichts auf eine ausführliche Prüfung der Gleichwertigkeit nach 
§ 40 Abs. 3a PflBG kann keine wesentliche Beschleunigung erzielen, weil es schlichtweg an Schul- 
und Lehrkapazitäten in den Pflegeschulen zur Vorbereitung und Abnahme der Kenntnisprüfung zum 

 
1 Böse, Carolin; Schmitz, Nadja; Zorner, Jonathan: Auswertung der amtlichen Statistik zum Anerkennungsgesetz des Bundes für 2023: Ergebnisse des 
BIBB-Anerkennungsmonitorings. Version 1.0 Bonn, 2024. https://res.bibb.de/vet-repository_782768, BIBB (2024) 

https://res.bibb.de/vet-repository_782768
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Nachweis des gleichwertigen Kenntnisstandes fehlt. Die langwierigen und kostenintensiven An-
erkennungsverfahren wirken einerseits hinderlich für die – gewünschte und benötigte – Fach-
kräftezuwanderung in der Pflege und andererseits auch stark abschreckend für die internati-
onalen Pflegefachpersonen, welche in ihren Heimatländern eine sehr gute und oft akademi-
sche Pflegeausbildung durchlaufen haben und weltweit respektiert und anerkannt sind. Sie 
müssen dann in Deutschland erleben, dass man ihnen im Rahmen des zeitlich viel zu langen Aner-
kennungsverfahrens ihre Kompetenzen abspricht und sie teilweise über Jahre als Hilfskräfte im Be-
reich der Grundpflege und Hauswirtschaft arbeiten müssen, weil angeblich Teile der Ausbildung 
fehlen (meist aber eben nur diese Grundpflege, da die Behandlungspflege in den Herkunftsstaaten 
auf höherem Niveau als in Deutschland gelehrt wird) und nach Auffassung der Anerkennungsbehör-
den daher „wesentliche Unterschiede“ zur deutschen Ausbildung vorliegen.   

Auch die BIBB-Studie „Verlorene Pflegefachkräfte: Wann die ‚Auflage‘ einer Ausgleichsmaßnahme 
das Anerkennungsverfahren ausbremsen kann und wie Abbrüche vermieden werden können“ zeigt 
die negative Wirkung des deutschen Anerkennungsverfahrens auf internationale Pflegefachperso-
nen auf. Hier wird anhand der Analyse der Daten der amtlichen Statistik nach § 17 BQFG (Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetz) festgestellt, dass nur etwa 65 Prozent der Anerkennungsverfah-
ren, zu denen 2017 die „Auflage“ einer Ausgleichsmaßnahme erteilt wurde, in den Folgejahren (bis 
einschließlich 2021) endgültig beschieden wurden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass rund 35 
Prozent der Verfahren auch vier Jahre nach Erhalt des Bescheids mit „Auflage“ nicht zu Ende 
geführt wurden. Das BIBB kommt daher zu der Annahme, „dass es insgesamt eine beachtliche 
Anzahl an im Ausland qualifizierten Pflegekräften gibt, die das Verfahren für eine bestimmte Zeit 
oder auch dauerhaft „auf Eis“ legen“2, um dauerhaft als Hilfskraft zu arbeiten: 

„Dies sollte sowohl im Hinblick auf individuelle als auch auf gesellschaftliche Nachteile vermieden 
werden. Denn nur eine volle Anerkennung ermöglicht dieser Personengruppe die qualifikati-
onsadäquate Beschäftigung als Pflegefachperson in Deutschland, die dringend auf dem Ar-
beitsmarkt benötigt wird“.3  

Dieses Potential darf nicht verloren gehen, weil internationale Pflegefachpersonen aufgeben und 
dauerhaft als Hilfskraft arbeiten.    

Deutschland kann sich diese restriktive Haltung und überzogenen Hürden in der aktuellen Versor-
gungskrise in der Pflege mit zunehmend wegbrechenden Versorgungsstrukturen und anstehenden 
Verrentungswellen beim Pflegepersonal keinesfalls weiterhin leisten, wenn ein Zusammenbruch der 
Versorgung abgewendet werden soll. Ein personeller Aufwuchs des Pflegesystems ist nur durch 
internationale Pflegepersonen möglich. Diese dämpfen bereits jetzt nachweislich den demographi-
schen Wandel und bieten – bei Systemänderung im Anerkennungsverfahren – eine Perspektive. 
Während sich im Vergleichszeitraum 2013 bis 2023 der Anteil der älteren Beschäftigten (55-64 
Jahre) auf Fachkraftniveau mit deutscher Staatsbürgerschaft von 13,2 Prozent auf 21,5 Prozent er-

höht hat, hat sich der Anteil jüngerer ausländischer Fachkräfte in Pflegeberufen (20-34 Jahre) von 
35,5 Prozent auf 55,1 Prozent erhöht. Die weitreichende Rolle der internationalen Pflegepersonen 
aus Drittstaaten zeigt sich eindrucksvoll daran, dass im Jahr 2023 bundesweit mehr internationale 
Pflegepersonen aus Nicht-EU-Ländern (177.000 Pflegepersonen) als aus der EU (94.000 Pflege-
personen) in Deutschland tätig waren.4 Befürchtungen vor einer qualitativ schlechten Pflege durch 
ausländische Pflegefachkräfte sind völlig fehl am Platz.  

2 Atanassov, Rebecca; Böse, Carolin; Scholz, Moritz; Wolf, Hannah: Verlorene Pflegefachkräfte: Wann die „Auflage“ einer Ausgleichsmaßnahme das 
Anerkennungsverfahren ausbremsen kann und wie Abbrüche vermieden werden können. Version 1.0 Bonn, 2023. Online: https://res.bibb.de/vet-
repository_781373, BIBB (2023) 
3 s. Fußnote 2 
4 Carstensen, Jeanette; Seibert, Holger; Wiethölter, Doris: Internationalisierung der Pflege – Pflegekräfte mit ausländischer Staatsangehörigkeit und 
ihr Beitrag zur Fachkräftesicherung, IAB-Forschungsbericht; https://doku.iab.de/forschungsbericht/2024/fb2224.pdf, IAB (2024)   

https://res.bibb.de/vet-repository_781373
https://res.bibb.de/vet-repository_781373
https://doku.iab.de/forschungsbericht/2024/fb2224.pdf
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Der bpa setzt sich stattdessen für eine sog. Kompetenzvermutung für alle mindestens drei-
jährig beruflich oder akademisch ausgebildeten Pflegefachkräfte aus dem Ausland mit den 
zur Berufsausübung erforderlichen deutschen-Sprachkenntnissen ein, um eine schnelle und 
unbürokratische Anerkennung – gegebenenfalls unter Auflagen von berufsbegleitenden Aus-
gleichsmaßnahmen – schon frühzeitig zu ermöglichen. Dabei wird der Schutz der Pflegebedürf-
tigen dadurch gewahrt, dass nur mindestens dreijährig ausgebildete Pflegefachkräfte mit den zur 
Berufsausübung erforderlichen deutschen Sprachkenntnissen von der Kompetenzvermutung profi-
tieren und auch dort Anpassungsmaßnahmen als Auflage ausgesprochen werden können, sofern 
die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe in bestehenden Mustergutachten bereits wesentliche Un-
terschiede festgestellt hat.  
 
Die vorgeschlagene Kompetenzvermutung könnte in einem § 40 Abs. 2a Pflegeberufegesetz ge-
setzlich wie folgt normiert werden:  
 
(2a) 1Die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes ist als gegeben anzusehen, wenn die an-
tragstellende Person eine mindestens dreijährige Berufsausbildung in der Pflege oder ein 
mindestens dreijähriges Hochschulstudium in der Pflege erfolgreich abgeschlossen hat und 
damit im Ausbildungsstaat zur unmittelbaren Berufsausübung in der Pflege berechtigt ist 
(Kompetenzvermutung). 2Dies gilt nicht, soweit bereits ein Mustergutachten der Gutachten-
stelle für Gesundheitsberufe besteht, in dem wesentliche Unterschiede nach Absatz 2 Satz 2 
festgestellt wurden. 3In diesem Fall bereits festgestellter wesentlicher Unterschiede erfolgen 
die gesonderte Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation im Sinne von § 43 
und bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 2 Nummer 2 bis 4 die Erteilung der Berufser-
laubnis mit der Auflage, dass die antragstellende Person eine Kenntnisprüfung oder einen 
Anpassungslehrgang zu absolvieren hat. 4Kenntnisprüfung und Anpassungslehrgang kön-
nen dabei auch berufsbegleitend erfolgen. 5Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.  
 
 
Zur Erläuterung  
 

Satz 1 der Regelung stellt eine allgemeine Vermutungsregelung für die Gleichwertigkeit von auslän-
dischen Pflegeausbildungen mit einer Mindestdauer von drei Jahren auf, unabhängig davon, ob 
diese Ausbildung beruflich oder hochschulisch erfolgte. Denn die Erfahrung aus der Praxis zeigt, 
dass die im Ausland erworbenen Pflegeausbildungen bei einer Mindestdauer von drei Jahren (in 
Vollzeit) regelmäßig die Anforderungen an die medizinisch-pflegefachlichen Ausbildungsinhalte in 
Deutschland erfüllen oder sogar übertreffen. Lediglich im Bereich der praktischen Ausbildungsin-
halte ergeben sich gegebenenfalls Unterschiede, da die Ausbildungen in den Herkunftsländern über-
wiegend (hoch)schulisch erfolgen. Diese sind aber nicht so gravierend, dass eine Gleichwertigkeit 
versagt werden sollte. Es ist in jedem Fall besser, eine Fachkraft mit einer abgeschlossenen Pfle-
gefachkraftausbildung aus dem Ausland in der Versorgung einsetzen zu können als gar keine Ver-
sorgung mit Fachkräften zu ermöglichen. 

Satz 2 und 3 schreiben vor, dass die Kompetenzvermutung dann nicht zum Tragen kommt, soweit 
die Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe der Kultusministerkonferenz bereits wesentliche Unter-
schiede festgestellt hat. In diesem Fall muss die Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifi-
kation und die Erteilung der Berufserlaubnis in der Pflege unter der Auflage von Anpassungsmaß-
nahmen erfolgen. Die Erteilung von Auflagen ist ein allgemein zulässiges und anerkanntes Instru-
ment im Verwaltungsrecht, um Genehmigungen oder Erlaubnisse frühzeitig erteilen zu können, ob-
wohl noch weitere Anforderungen für eine endgültige Bestandskraft erfüllt werden müssen. Bei nicht 
fristgemäßer Erfüllung der Auflage wäre die Berufserlaubnis entsprechend § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
VwVfG zu widerrufen. Der § 3 PflBG könnte dazu noch um einen entsprechenden Widerrufsgrund 
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erweitert werden. Aber auch beim Widerruf bliebe ein reguläres Anerkennungsverfahren ohne Kom-
petenzvermutung weiterhin möglich.  

Nach Satz 4 können diese Anpassungsmaßnahmen im Unterschied zum Anerkennungsverfahren 
nach § 40 Abs. 2 PflBG auch berufsbegleitend zur bereits in Deutschland ausgeübten Pflegefach-
krafttätigkeit absolviert werden. Satz 5 verweist für die Anpassungsmaßnahmen auf die Wahlfreiheit 
zwischen Anpassungslehrgang und Kenntnisprüfung.  

Gesamteinschätzung 

Insgesamt würde diese neue Regelung des § 40 Abs. 2a PflBG nach Einschätzung des bpa zu 
einer wesentlichen Vereinfachung und Beschleunigung der Anerkennung in der Pflege und 
damit zu einer wesentlichen Stärkung der Fachkräftesicherung sorgen. Ebenso würde die Re-
gelung zu einer erheblichen Entlastung der Anerkennungsbehörden führen. 

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 14.000 aktiven Mitglieds-

einrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleitungen in Deutschland. Ein-

richtungen der ambulanten und (teil-) stationären Pflege, der Behindertenhilfe, sowie der Kinder- und Jugend-    
hilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevante Teile der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-

private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 395.000 Arbeitsplätze. Die In-

vestitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro. 




